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(Belgisches Staatsblatt vom 19. September 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


21. APRIL 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen im Hinblick auf die Einführung eines gemeinrechtlichen Einspruchsrechts zugunsten der Gesellschafter der einfachen Gesellschaft, der offenen Handelsgesellschaft und der Kommanditgesellschaft


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


	Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


	Art. 2 - In Artikel 4:14 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen wird zwischen Absatz 1 und Absatz 2 ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Wenn ein Gesellschafter nicht über das Verfahren, in dem die einfache Gesellschaft zur Zahlung der betreffenden Forderung verurteilt worden ist, informiert worden ist oder davon keine Kenntnis hat, kann die Entscheidung ihm gegenüber nur vollstreckt werden, wenn sie ihm zugestellt wird. Er kann auf die im Gerichtsgesetzbuch vorgesehene Weise und innerhalb der im Gerichtsgesetzbuch vorgesehenen Frist Einspruch erheben, auch wenn gegen die Entscheidung Berufung eingelegt werden kann."


	Art. 3 - Artikel 4:26 desselben Gesetzbuches wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Wenn ein Gesellschafter nicht über das Verfahren, in dem die Gesellschaft zur Erfüllung einer solchen Verbindlichkeit verurteilt worden ist, informiert worden ist oder davon keine Kenntnis hat, kann die Entscheidung ihm gegenüber nur vollstreckt werden, wenn sie ihm zugestellt wird. Er kann auf die im Gerichtsgesetzbuch vorgesehene Weise und innerhalb der im Gerichtsgesetzbuch vorgesehenen Frist Einspruch erheben, auch wenn gegen die Entscheidung Berufung eingelegt werden kann."


	Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


	Gegeben zu Brüssel, den 21. April 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft
P.-Y. DERMAGNE

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

